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Regeste

Quartierplan | Ökologisches Gleichgewicht

Erwägungen

E. 1
Der angefochtene Entscheid stützt sich auf eidgenössisches Umweltschutzrecht und damit
auf Bundesverwaltungsrecht. Der Beschwerdeführer rügt die Verletzung von Bundesrecht,
insbesondere von Art. 24 Abs. 2 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz vom 7.
Oktober 1983 (USG; SR 814.01) sowie von Art. 30 der Lärmschutz-Verordnung vom 15.
Dezember 1986 (LSV; SR 814.41). Diese Rügen werden zu Recht mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen (vgl. Art. 97 OG i.V.m. Art. 5 VwVG , Art.
104 OG ). Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar ist allerdings nur der
letztinstanzliche kantonale Entscheid ( Art. 98 lit. g und Art. 102 lit. d OG ); die diesem
vorangegangenen Entscheide unterer kantonaler und kommunaler Instanzen können nicht
mitangefochten werden (vgl. BGE 125 II 29 E. 1c S. 33, mit Verweisungen). Auf das
Rechtsbegehren des Beschwerdeführers ist daher nicht einzutreten, soweit um Aufhebung
des Planfestsetzungsbeschlusses der Gemeinde und der Genehmigungsverfügung der
Baudirektion ersucht wird.

E. 2
Im vorliegenden Fall ist unbestritten, dass gemäss dem anwendbaren Lärmschutzrecht nicht
erschlossene Bauzonen, die für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen bestimmt sind, bei
einer Überschreitung der Planungswerte nicht mehr erschlossen werden dürfen (vgl. Art. 24
Abs. 2 USG , Art. 30 LSV ). Klar ist ebenfalls, dass der Quartierplan "Lee" der zusätzlichen
Erschliessung eines Teils des Plangebietes dient. Einigkeit herrscht auch darüber, dass für
die noch nicht erschlossenen Grundstücke die für die ES II anwendbaren Planungswerte
gelten, nämlich 57 dB(A) für den Tag, 50 dB(A) für die erste Nachtstunde (22-23 Uhr), 47
dB(A) für die zweite Nachtstunde (23-24 Uhr) und 50 dB(A) für die letzte Nachtstunde (5-6
Uhr). Umstritten ist hier einzig, ob bei der Beurteilung der Frage, ob die Planungswerte
eingehalten sind, auf eine früher ermittelte Lärmbelastung oder auf die heute bestehende
Situation abzustellen sei und ob allfälligen künftigen Änderungen Rechnung getragen
werden müsse.

E. 3
Das Verwaltungsgericht hat zur Lärmbelastung im Quartierplangebiet ausgeführt, gemäss
den Lärmkurven, die bei der Umweltverträglichkeitsprüfung für das Bauprojekt Dock
Midfield erarbeitet worden seien (Schallschutzkonzept 98), würden die massgebenden
Planungswerte in der ersten Nachtstunde (22-23 Uhr) um 5 dB(A) überschritten; in der
übrigen Zeit würden sie eingehalten. Nach den Lärmkurven, die für das am 29. März 2005



vom Bundesamt für Zivilluftfahrt genehmigte "vorläufige Betriebsreglement"
(Betriebsreglement 2005) festgelegt worden seien, könnten die Planungswerte eingehalten
werden. Auch der Beschwerdeführer scheine anzuerkennen, dass die bestehende
Fluglärmbelastung im Quartierplangebiet vom derzeit massgebenden Betriebsreglement
2005 bestimmt werde und von den entsprechenden neueren Lärmkurven auszugehen sei.
Die tatbeständliche Feststellung der Vorinstanz, dass gemäss den für das Betriebsreglement
2005 festgelegten Lärmkurven die Planungswerte im fraglichen Gebiet eingehalten werden,
ist für das Bundesgericht verbindlich (vgl. Art. 105 Abs. 2 OG ). Diese Feststellung wird
vom Beschwerdeführer auch nicht bestritten. Er macht indessen geltend, bei der
Beurteilung der Lärmsituation müsse richtigerweise auf das Schallschutzkonzept 98
abgestellt werden, da das vorläufige bzw. provisorische Betriebsreglement 2005 über die
mittel- bis langfristigen Lärmentwicklungen keine Auskunft zu geben vermöge. Es ist
jedoch nicht einzusehen, weshalb für die Ermittlung und Beurteilung der
Aussenlärmsituation auf die seinerzeit beim Ausbau des Flughafens Zürich getroffenen
betrieblichen Annahmen abgestellt werden müsste, die sich inzwischen - vor allem
aufgrund äusserer Umstände - als unzutreffend erwiesen haben. Das in den Jahren 1998 und
1999 erarbeitete und ins Betriebsreglement vom 31. Mai 2001 übernommene
Betriebskonzept hat infolge der Flugbeschränkungen im süddeutschen Luftraum mehrmals
wesentlich geändert werden müssen. Es liegt daher nahe und entspricht auch der Regelung
von Art. 36 LSV , bei der Ermittlung der Lärmsituation vom bestehenden, zur Zeit gültigen
und die heutige Lärmbelastung bestimmenden Betriebsreglement 2005 auszugehen. Eine
andere Frage ist, ob und inwieweit im Sinne von Art. 36 Abs. 2 LSV absehbaren oder
möglichen Änderungen des Betriebes Rechnung getragen werden müsse.

E. 4
Im angefochtenen Entscheid wird zu den möglichen künftigen Änderungen des
Flugbetriebs und der Lärmbelastung dargelegt, das Betriebsreglement 2005 habe so lange
Gültigkeit, bis nach Abschluss des Koordinationsprozesses für den Sachplan Infrastruktur
der Luftfahrt (SIL) ein definitives Betriebsreglement erlassen werden könne. Wie der
Betrieb des Flughafens Zürich langfristig aussehen solle, könne voraussichtlich Ende 2007
definiert werden, doch hange dies auch vom Ausgang der Gespräche der Verkehrsminister
von Deutschland und der Schweiz ab. Jedenfalls sei heute völlig offen, welche definitive
Regelung dereinst getroffen und wie sich die Lärmbelastung um den Flughafen Zürich
entwickeln werde. Diese Ungewissheit über die künftigen Entwicklungen dürfe nicht dazu
führen, alle Erschliessungsmassnahmen in der näheren und weiteren Umgebung des
Flughafens Zürich gestützt auf Art. 24 Abs. 2 USG zu untersagen. Dass gewisse
Betriebsvarianten möglich seien und nicht zum vornherein ausgeschlossen werden könnten,
mache sie noch nicht im Sinne von Art. 36 Abs. 2 LSV beachtlich. Zwar verlange diese
Bestimmung nicht zwingend bereits das Vorliegen einer Bewilligung oder einer
öffentlichen Auflage, doch müsse die bauliche oder betriebliche Änderung mit
hinreichender Gewissheit bevorstehen. Hier könne jedoch keine Rede davon sein, es sei
hinreichend gewiss, dass das fragliche Gebiet durch eine künftige Änderung des
Flugbetriebs stärker lärmbelastet werde. Dürfe und müsse demnach auf den bestehenden
Flugbetrieb abgestellt werden, erweise sich der Quartierplan "Lee" im Ergebnis als
rechtens. Diesen Ausführungen ist zuzustimmen. So wenig beim Ausbau des Flughafens
Zürich verlangt werden konnte, dass auch zukünftige, noch ungewisse Betriebsänderungen
in die Umweltverträglichkeitsprüfung einbezogen würden, so wenig können heute die
Vollzugsbehörden angehalten werden, künftige, noch ungewisse Änderungen des



Flugbetriebes bei der Lärmermittlung mitzuberücksichtigen (vgl. BGE 126 II 522 E. 11e S.
540). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es sei durchaus zumutbar und sinnvoll,
mit der Quartierplanung bis zum Abschluss des Sachplanverfahrens zuzuwarten, ist darauf
hinzuweisen, dass dieses Verfahren wohl kaum wie ursprünglich vorgesehen Ende 2007
abgeschlossen werden kann. Selbst nach Abschluss des SIL-Verfahrens, welches lediglich
der Festsetzung der betrieblichen Rahmenbedingungen dient, wird aber die Lärmbelastung
der einzelnen Gebiete rund um den Flughafen Zürich noch nicht definitiv bestimmt werden
können, muss doch anschliessend erst noch das neue Betriebsreglement erarbeitet werden
und - nach Durchführung eines Auflage-, Einsprache- und Beschwerdeverfahrens -
vollzogen werden können (vgl. Art. 36c des Bundesgesetzes über die Luftfahrt vom 21.
Dezember 1948 [LFG; SR 748.0]; Art. 3a Abs. 2 sowie Art. 23 ff. der Verordnung über die
Infrastruktur der Luftfahrt vom 23. November 1994 [VIL; SR 748.131.1] ). Unter diesen
Umständen kann die Gemeinde nicht verpflichtet werden, das Quartierplanverfahren - auf
unbestimmte Zeit - aufzuschieben.

E. 5
Soweit der Beschwerdeführer darauf verweist, dass sich die Baudirektion seit März 2006 in
Planungsverfahren nicht mehr nur auf die Lärmkurven gemäss Betriebsreglement 2005,
sondern zusätzlich auf die Lärmkurven des Jahres 2000 stütze und, so bemessen, eine
Überschreitung der Planungswerte im Quartierplangebiet wahrscheinlich sei, ist auf die
Beschwerde nicht weiter einzugehen. Das Verwaltungsgericht hat im angefochtenen
Entscheid erkannt, dass hier bei der Lärmermittlung auf die Lärmkurven gemäss
Betriebsreglement 2005 abgestellt werden durfte und die Planungswerte mithin eingehalten
sind. Mit dieser - dem Bundesrecht nicht widersprechenden - Beurteilung hat es sein
Bewenden.

E. 6
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nach dem Gesagten abzuweisen, soweit auf sie
einzutreten ist. Die bundesgerichtlichen Kosten sind dem Ausgang des Verfahrens
entsprechend dem Beschwerdeführer aufzuerlegen ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
Parteientschädigungen sind im Hinblick auf Art. 159 Abs. 2 OG nicht zuzusprechen.
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